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Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 f auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes und weiterer Rechtsvorschriften 

(Drs. 19/3249)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. – Zur Begründung 

erteile ich Frau Staatsministerin Judith Gerlach das Wort. Bitte schön.

Staatsministerin Judith Gerlach (Gesundheit, Pflege und Prävention): Sehr geehrtes 

Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen heute einen Gesetzentwurf 

vorstellen, der im Wesentlichen verschiedene Änderungen aus dem Geschäftsbereich 

des Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention zusammenfasst. Wir 

nutzen dabei auch die Gelegenheit, digitale Lösungen voranzubringen und damit die 

Verwaltungsverfahren für die Bürger und natürlich auch für die zuständigen Stellen ef-

fizienter zu machen. Ich darf Ihnen die wichtigsten Regelungen kurz erläutern.

Wir wollen die Gesundheitsregionen plus, die wir schon ausgeweitet haben, versteti-

gen. Die Gesundheitsregionen plus sind für uns ein unverzichtbares Netzwerk, in dem 

regionale Akteure vor Ort gemeinsam am Ort zu gesundheitsbezogenen pflegerischen 

und natürlich jetzt auch präventiven Themen arbeiten. Bayern hat hierfür sehr früh die 

Weichen richtig gestellt. Dieses Investment ist gut angelegt. Wir müssen es aber wei-

ter ausbauen. Die Verstetigung ist wichtig. Mit der Einrichtung im gesamten Freistaat 

bringen wir den Präventionsgedanken, die individuelle Gesundheitsversorgung und 

vor allem Vorsorge und die qualitätsvolle Versorgung der Menschen in die Fläche. Das 

ist also ein echter Rollout. Wir können trotz der Entscheidungsschwäche in Berlin gute 

und konkrete Lösungen vor Ort auf den Weg bringen. Damit können dort Lösungen 

entstehen, die letztendlich ganz individuell regional bei den Bürgerinnen und Bürgern 

vor Ort ankommen.
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Am 19. März 2024 hat der Ministerrat die Eckpunkte des Masterplans Prävention be-

schlossen, den wir gerade entwickeln. Das Staatsministerium für Gesundheit, Pflege 

und Prävention wurde daraufhin beauftragt, einen Gesetzentwurf zur Errichtung eines 

flächendeckenden und sektorenübergreifenden Netzwerks an den Gesundheitsämtern 

zu erstellen. Dazu soll an den 71 staatlichen und 5 kommunalen Gesundheitsämtern 

jeweils eine Geschäftsstelle für den Aufbau und Betrieb dieses Netzes eingerichtet 

werden. Sie werden damit Teil eines modernen öffentlichen Gesundheitsdienstes in 

Bayern. Wir bringen noch mehr als bisher die Akteure vor Ort zusammen, und wir kön-

nen vor allem so Synergien nutzen.

Wir wollen zudem die laufenden Studiengänge in der Logopädie an der Universität 

Würzburg und der Universität Erlangen-Nürnberg sowie in der Physiotherapie an der 

TH Rosenheim auch über den 31. Dezember 2024 hinaus weiterführen. Nach den Be-

rufsgesetzen des Bundes endet zu diesem Zeitpunkt die Modellklausel, und die Län-

der können Studienangebote nach Landesrecht fortführen. Das wollen wir mit dem an-

liegenden Gesetzentwurf tun. Damit haben die Hochschulen und die Studierenden bis 

zur anstehenden Novelle der Berufsgesetze durch den Bund Rechtssicherheit, die sie 

brauchen.

Im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen wollen wir den Informationsfluss 

zwischen den Bezirksregierungen untereinander und zu den anerkannten Beratungs-

stellen erleichtern. So sollen Informationen über Einrichtungen, die Schwangerschafts-

abbrüche vornehmen, genau dort verfügbar sein, wo sie für die Beratung von Frauen 

erforderlich sind. Zudem möchten wir die Anforderungen an Praxen, die medikamentö-

se Schwangerschaftsabbrüche anbieten, etwas erleichtern; diese müssen künftig die 

gesetzlich vorgeschriebene 24-Stunden-Notfallintervention nicht mehr ausschließlich 

selbst sicherstellen, sondern können das zum Beispiel auch über einen Kooperations-

vertrag mit geeigneten Einrichtungen, zum Beispiel Kliniken, tun.

(Unruhe)
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Am 9. April 2024 hat der Ministerrat beschlossen, die Weiterbildung zum Facharzt für 

Kinder- und Jugendmedizin im Rahmen der Landarztquote aufzunehmen. Diesem Be-

schluss kommen wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nach. Damit leisten wir 

einen wichtigen Beitrag für die künftige ärztliche Versorgung in diesem Bereich.

(Unruhe)

Außerdem stellen wir das Bewerbungsverfahren für die Landarztquote auf ein rein di-

gitales Verfahren um.

(Unruhe)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Entschuldigung, Frau Ministerin. – Ich bitte 

um etwas mehr Ruhe im Plenarsaal und darum, die Gespräche einzustellen. Danke.

Staatsministerin Judith Gerlach (Gesundheit, Pflege und Prävention): Wir leisten 

dabei einen wichtigen Beitrag zur Versorgung im ländlichen Raum. Außerdem stellen 

wir das Bewerbungsverfahren für die Landarztquote auf ein rein digitales Verfahren 

um. Das bisherige schriftliche Verfahren ist nicht mehr zeitgemäß und bindet unnötig 

Ressourcen, die wir woanders brauchen.

Die Heilberufekammern haben den Wunsch geäußert, die Kammerwahlen künftig 

auch elektronisch durchführen zu können. Diesem Anliegen kommen wir gerne nach. 

Wir erhoffen uns davon gerade bei jüngeren Kammermitgliedern eine höhere Wahlbe-

teiligung und mehr Interesse an der Arbeit der beruflichen Selbstverwaltung. Außer-

dem reduziert ein solches Verfahren die Kosten für die Kammern. Zudem möchten wir 

den Kammern mehr rechtliche Möglichkeiten an die Hand geben, rein kommerzielle 

Fortbildungsveranstaltungen abzulehnen, bei denen der Werbezweck eindeutig im 

Vordergrund steht. Die Regelung ist mit der Landeskammer abgestimmt.

Mit den Änderungen im Krankenhausgesetz wollen wir die Möglichkeit schaffen, die 

Zuständigkeit für Aufgaben, die der Bund im Rahmen der Krankenhausreform den 
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Ländern zuweisen wird, bei Bedarf durch Rechtsverordnung auf nachgelagerte Behör-

den zu übertragen.

Wir freuen uns auf die Beratungen in den Ausschüssen und hoffen auf Unterstützung 

dieses Gesetzentwurfs.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Vielen Dank, Frau Staatsministerin. – Ich 

eröffne die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die 

Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Frak-

tion. Als erstem Redner erteile ich dem Abgeordneten Andreas Winhart von der AfD-

Fraktion das Wort. Bitte schön.

(Beifall bei der AfD)

Andreas Winhart (AfD): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, werte Kolleginnen und Kol-

legen, sehr geehrte Frau Staatsministerin! Der Gesetzentwurf umfasst viele verschie-

dene Bereiche. Grundsätzlich kann man sagen, das meiste davon ist einigermaßen 

sinnvoll.

Wenn es um die Gesundheitsregionen plus geht: Natürlich ist eine Anpassung an das 

FAG notwendig und wird von uns auf jeden Fall mitgetragen.

Bauchschmerzen haben wir beim zweiten Punkt betreffend das Pflegestudiumstär-

kungsgesetz. Ich bin zwar Rosenheimer Abgeordneter und froh, dass die Hochschule 

in Rosenheim diese Studiengänge anbietet, aber grundsätzlich haben wir hier ein Ver-

ständnisproblem. Ihnen geht es wieder um die Akademisierung in der Pflege allge-

mein bzw. hier um die Ergotherapeuten und ähnliche Berufe. Eigentlich – das muss 

man ganz klar sagen – sollte es an einer Hochschule um die Forschung, um die ange-

wandte Forschung gehen und nicht darum, einen zweiten Ausbildungsweg zu schaf-

fen. Wir legen also großen Wert darauf, dass die Berufsfachschulen weiterhin das Heft 
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in der Hand haben und die Hochschulschiene das Ganze deutlich belebt und unter-

stützt, diese Berufe aber auch weiterhin ohne Abitur zu erlangen sind.

Dann haben wir die Änderung beim Hebammengesetz. Wir sehen es sehr kritisch – 

das wissen Sie –, dass die Hebammenausbildung vollständig an die Hochschulen ver-

lagert wird. Auch hier halten wir den Ansatz der Akademisierung grundsätzlich für 

falsch. Dass geforscht wird – das ist Freiheit der Wissenschaft –, kann ruhig passie-

ren. Trotzdem darf die Hebammenausbildung nach unserer Auffassung nicht vollstän-

dig akademisiert werden. Deshalb haben wir Bedenken in diesem Punkt.

Schließlich geht es um medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche. Aus Sicht der 

Medizin ist das sicherlich richtig. Wir haben ein Auge darauf, dass es hier zu keinen 

Erleichterungen beim Schwangerschaftsabbruch kommt; das darf auf keinen Fall pas-

sieren. Der Schutz des Lebens ist uns besonders wichtig.

(Beifall bei der AfD)

Liebe Kollegen, danke für den Applaus. Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. 

Andere Fraktionen, die gerade nicht aufpassen, sehen das anders. Das weiß ich. Man 

kann das nicht oft genug betonen. Wichtig ist, dass es beim Zugang nicht zu einer 

Vereinfachung kommt. Wenn es passieren muss, kann es medikamentös vorgenom-

men werden, um den Eingriff bei der Frau ohne große Schwierigkeiten vornehmen zu 

können.

Die Bayerischen Heilberufe-Kammern wünschen eine elektronische Kammerwahl. 

Wenn es um solche Vereinfachungen geht, sind wir selbstverständlich dabei. Das gilt 

auch für Zulassung elektronischer Bewerbungsverfahren für die bayerischen Landärz-

te. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Die freie Wirtschaft ist deutlich weiter als der 

Freistaat Bayern. Überall in der freien Wirtschaft kann man sich mittlerweile elektro-

nisch bewerben und muss nicht mehr eine gedruckte Mappe hinschicken. Das ist eine 

Selbstverständlichkeit. Die Berücksichtigung der Fortbildung für die Kinder- und Ju-

gendmedizin bei der Facharztweiterbildung hat auch unsere volle Unterstützung.
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Bauchschmerzen haben wir jedoch bei der bevorstehenden Krankenhausreform des 

Bundes. Meine Damen und Herren, wir wissen zwar noch nicht einmal, was genau 

kommen wird, aber wir machen in den Verwaltungsstrukturen des Freistaats Bayern 

für die Schaffung neuer Verwaltungsaufgaben Ressourcen bereit. Meine Damen und 

Herren, eigentlich haben wir eine Enquete-Kommission eingesetzt, um den Verwal-

tungsaufwand zu reduzieren und nicht Ressourcen für neue zu schaffen. Das ist der 

völlig falsche Ansatz. Noch wissen wir nicht, was kommen wird. Wenn man sich die 

Bausteine ansieht, die von der Krankenhausreform schon bekannt sind, kann man nur 

schaudern. Unter Umständen müssen in Bayern etliche öffentliche Kliniken schließen. 

Das kann nicht sein. Meine Damen und Herren, wir sollten uns eigentlich mit Händen 

und Füßen gegen diese Reform stemmen.

(Beifall bei der AfD)

Der letzte Punkt ist wieder unkritisch. Es geht um das Bayerische Hochschulgesetz. 

Während der Corona-Pandemie wurde der Versuch gewagt, Fernprüfungen auf elekt-

ronischem Weg durchzuführen. Dabei sitzt man zu Hause am Computer und macht 

seine Prüfung. Das wurde erfolgreich evaluiert. Dem stehen wir nicht entgegen. In 

Bayern sollten wir auf der Höhe der Zeit sein. Deshalb stimmen wir zu. Wir freuen uns 

auf die Diskussionen im Ausschuss. Über ein paar kritische Punkte müssen wir noch 

diskutieren.

(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist Herr Kollege Helmut 

Schnotz von der CSU-Fraktion. Bitte schön.

Helmut Schnotz (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Be-

sucher auf der Tribüne und zu Hause an den Bildschirmen, liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Lassen Sie mich zwei Punkte aus dem Gesundheitsdienstgesetz herausgreifen. 

Wie Sie wissen, wurde im Jahr 2015 vom Staatsministerium für Gesundheit, Pflege 

und Prävention das Förderprogramm Gesundheitsregion plus aufgelegt. Sein Ziel war 
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es, die regionale Gesundheitsvorsorge und die Gesundheitsversorgung sowie die 

Pflege in ganz Bayern weiter zu verbessern. Die so entstandenen regionalen Netzwer-

ke sollten auf kommunaler Ebene zur Förderung der Gesundheit unserer Bevölkerung 

beitragen. Heute, fast ein Jahrzehnt später, können wir feststellen, dass dieses wichti-

ge Ziel erreicht wurde. Seit 2015 wurden 62 Gesundheitsregionen plus bestehend aus 

79 Landkreisen und kreisfreien Städten gefördert. Darunter befinden sich auch die 

Stadt Ansbach und der Landkreis Ansbach sowie Altmühlfranken sprich: Weißenburg-

Gunzenhausen, die größtenteils zu meinem Stimmkreis gehören.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, da die damals erlassene Richtlinie zur Förderung von 

Gesundheitsregionen plus seit 2023 nicht mehr in Kraft ist, ist seitdem die Förderung 

neuer Gesundheitsregionen plus auf dieser Grundlage logischerweise nicht mehr 

möglich. Deshalb brauchen wir eine gesetzliche Verankerung der Aufgaben und Struk-

turen der Gesundheitsregionen plus in ganz Bayern. Genau dies erfolgt mit diesem 

Gesetzentwurf der Staatsregierung. Wir erreichen damit auch die Errichtung eines 

sektorübergreifenden Netzwerkes durch jedes unserer 71 staatlichen und 5 kommuna-

len Gesundheitsämter. An jedem soll künftig eine Geschäftsstelle des Netzwerkes ein-

gerichtet werden. Dadurch entstehen dem Freistaat ab 2027 rechnerisch jährlich Ge-

samtkosten von etwa 7,9 Millionen Euro. Die ausreichende Finanzierung der 

Gesundheitsregionen plus soll durch eine entsprechende Ergänzung im Bayerischen 

Finanzausgleichsgesetz sichergestellt werden. Dieses Gesetz soll spätestens Ende 

dieses Jahres in Kraft treten, da es für die Fortführung einiger Gesundheitsregio-

nen plus essenziell ist. Wir halten die geplanten Änderungen für die Gesundheitsver-

sorgung und auch für die Prävention für enorm wichtig. Wir brauchen diese Neurege-

lungen sehr bald und freuen uns deshalb, dass nun das parlamentarische Verfahren 

mit der Ersten Lesung heute beginnt.

Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiterer wichtiger 

Punkt in diesem Gesetzentwurf ist die Regelung des medikamentösen Schwanger-

schaftsabbruchs. Dieser Gesetzentwurf enthält die Regelung des medikamentösen 
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Schwangerschaftsabbruchs. Das ist deshalb notwendig, weil der medikamentöse 

Schwangerschaftsabbruch in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung ge-

wonnen hat. Unser aktuelles Gesundheitsdienstgesetz hat aber vorrangig den chirur-

gischen Schwangerschaftsabbruch im Blick. Damit wird es den Bedürfnissen der Pra-

xis schlichtweg nicht mehr gerecht. Zudem hat sich der bisherige Informationsfluss zu 

den nach Artikel 22 GDG zugelassenen Einrichtungen als unzureichend erwiesen. 

Dabei geht es um zentralste verfassungsrechtliche Fragestellungen und insbesondere 

um den Schutz des ungeborenen Lebens. Deshalb werden wir diesem Passus in den 

Ausschussberatungen ein besonderes Augenmerk widmen. Aktuell prüfen wir, wo wir 

den Gesetzentwurf noch etwas klarer formulieren können. Die geplanten Neuregelun-

gen hat Frau Staatsministerin Judith Gerlach soeben erläutert. Für uns ist aber klar, 

dass in diesem elementaren Bereich des Lebensschutzes eine telemedizinische Inter-

vention ausgeschlossen sein muss.

(Beifall bei der CSU)

Außerdem soll die Erlaubnis zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrüchen nur dann 

erteilt werden, wenn die Einrichtung nachweist, dass bei ihr nicht nur die zur Feststel-

lung des Alters der Schwangerschaft erforderliche Geräteausstattung, sondern auch – 

das ist jetzt die Ergänzung dieses bisherigen Punktes 5 im Artikel 22 des GDG – die 

personelle Qualifikation zu deren sachgerechter Bedienung auch vorhanden ist. Somit 

ist nicht nur das Gerät in der Praxis, sondern auch das Bedienen des Gerätes wichtig. 

Das ist sehr wichtig, weil bisher nur die erforderliche Geräteausstattung geprüft wird, 

nicht aber die fachliche Qualifikation des den Abbruch durchführenden Arztes. Das 

halten wir für eine Gesetzeslücke, die wir mit einem möglichen eigenen ergänzenden 

Antrag schließen wollen. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass 

zudem in Artikel 24 Absatz 2 GDG neue einwilligungsbasierte Unterrichtungs- und 

Auskunftserteilungspflichten geregelt werden, damit künftig ein breiter Informations-

fluss über in Bayern zugelassene Einrichtungen erfolgt. Frauen können somit mög-

lichst umfassend Auskunft über solche Einrichtungen erhalten.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ziel ist es, den Schutz des ungeborenen Le-

bens weiterhin in möglichst umfassender Weise auch im Falle von Rechtsänderungen 

beim medikamentösen Schwangerschaftsabbruch sicherzustellen. Ein medikamentö-

ser Abbruch der Schwangerschaft bedeutet ebenso wie ein chirurgischer Eingriff den 

Tod des ungeborenen Lebens.Die Aufnahme der Kinder- und Jugendärzte in die Land-

arztquote ist sicherlich ein Highlight. Diese Maßnahme wird eine deutliche Verbesse-

rung bringen. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen der CSU-Fraktion im Aus-

schuss für diese Vorgehensweise.

Ich möchte abschließend allen Verbänden, die zu diesem wichtigen Thema Stellung-

nahmen abgegeben haben, sehr herzlich danken. Mein besonderer Dank gilt unserer 

Gesundheitsministerin Judith Gerlach, die in diesem Gesetzentwurf viele wichtige Än-

derungen unseres Gesundheitsdienstgesetzes zum Wohl der Patientinnen und Patien-

ten verankert hat.

Ich bitte das Hohe Haus um Zustimmung zum Gesetzentwurf zur Änderung des Ge-

sundheitsdienstgesetzes in Erster Lesung und damit zum Verweis in den Fachaus-

schuss. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Als nächstem Redner erteile ich dem Kol-

legen Andreas Krahl für das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. Bitte schön.

Andreas Krahl (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen, sehr geehrte Frau Staatsministerin! Das war ein wilder Husarenritt mit 

insgesamt neun Punkten. Ich möchte zuerst auf den Punkt, den der Vorredner ange-

sprochen hat, eingehen: Es handelt sich um die Absätze 2 und 3 des Artikels 22: Es 

soll der Informationsfluss für ungewollt Schwangere in Bayern endlich sichergestellt 

werden. Ich würde sagen, dass es sich dabei um eine urgrüne Forderung handelt und 

es Zeit wird, dass die endlich in Bayern umgesetzt wird.
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Ich kann Ihnen versprechen, dass wir sehr genau darauf achten werden, ob die Infor-

mationen zu einem Schwangerschaftsabbruch, sei er medikamentös oder nicht medi-

kamentös, niederschwellig und barrierefrei zugänglich gemacht werden. Herr Kollege 

Schnotz, Ihre Rede in allen Ehren, verzeihen Sie mir bitte, aber ich muss darauf hin-

weisen, dass ich nicht glaube, dass wir den Gynäkologinnen und Gynäkologen in der 

Praxis auf die Hand schauen müssen, ob sie den Ultraschall richtig auf den Uterus 

halten, um eine Schwangerschaft festzustellen.

Schauen wir zu den nächsten Punkten, kommen wir zum Thema Gesundheitsregio-

nen plus. Ihr Ziel ist es, eine sektorübergreifende Vernetzung zu schaffen. Das ist nicht 

nur erstrebenswert, sondern eigentlich längst einhellige, parteiübergreifende Meinung. 

Es ist schön, dass Sie das Anliegen aufgenommen haben, wenngleich ich es schade 

finde, dass der Entwurf bei den sektorübergreifenden Netzwerken insgesamt schwam-

mig bleibt. Es ist nichts über Aufgaben oder Kompetenzen dieser Gesundheitsregio-

nen enthalten, nichts über das Verhältnis zu den bereits bestehenden sektorübergreif-

enden Netzwerken, die es zweifelsohne in Bayern gibt. Es steht nichts zu den 

regionalen Netzwerken drin.

Ich schaue in Richtung des Patientenbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, 

Stichwort Odenwald-Allianz. Wie binden wir die in diese Strukturen ein? Langer Rede 

kurzer Sinn: Wir müssen im Ausschuss noch einmal genau hinschauen, wie wir das 

schaffen.

Kommen wir zum nächsten Husarenritt, weiter geht es. Kommen wir nun zum Heilbe-

rufe-Kammergesetz. Die Regierungsfraktionen treibt die Sorge um, dass durch die An-

erkennung bestimmter Fortbildungsveranstaltungen ein Einfluss auf die Unabhängig-

keit der ärztlichen Entscheidungen nicht ausgeschlossen werden kann. Liebe CSU-

Fraktion, liebe FREIE-WÄHLER-Fraktion, vor gut 48 Stunden war Ihnen genau diese 

Unabhängigkeit noch relativ egal, als Sie im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und 

Prävention untersagen wollten, den jeweiligen Jugendlichen nach ärztlicher Diagnose 

eine Hormontherapie zu verschreiben.
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Im Heilberufe-Kammergesetz soll außerdem der Satz "Fortbildungsinhalte müssen 

dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis auf dem Gebiet der Medizin 

entsprechen" ergänzt werden. Frage: Was denn auch sonst? Bezüglich des Themas 

Bürokratieabbau kann ich nur sagen, Sie schreiben hier etwas in ein Gesetz hinein, 

was so überflüssig ist wie ein guter alter bayerischer Kropf, um in der Medizin zu blei-

ben. Wir werden noch heute in einem Dringlichkeitsantrag nichts weniger als eine Pfle-

gerevolution fordern. Dazu kommen wir später.

Sie schreiben, es darf keine Denkverbote geben, und trotzdem denken Sie dieses 

Thema der Heilberufe-Kammer nicht bis zum Schluss. Wie schön wäre es gewesen, 

wenn die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner Teil dieses Heilberufe-Kammerge-

setzes gewesen wären. Wie schön wäre es, wenn wir es in den letzten Jahren ge-

schafft hätten, die Umsetzung der pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse in eine be-

rufsständische Vertretung und in die Fortbildungen zu übertragen.

Im Ausschuss sind gute Beratungen der neun Punkte zwingend erforderlich. Ich freue 

mich nicht nur auf die Beratungen im Ausschuss, sondern auch über die Stellungnah-

men der verschiedenen Verbände. Wenn wir das fertig diskutiert haben, müssen wir 

noch dringend über ausreichende Studienplätze im Bereich der Hebammen, der Ergo-

therapie und der Pflegewissenschaften diskutieren.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Als nächstem Redner erteile ich dem Kol-

legen Thomas Zöller für die FREIEN WÄHLER das Wort.

Thomas Zöller (FREIE WÄHLER): Wertes Präsidium, werte Kolleginnen und Kolle-

gen, sehr geehrte Besucher! Erst einmal vielen Dank an unsere Staatsministerin Ju-

dith Gerlach. Sie hat mir noch zwei, drei Punkte übrig gelassen, die aber dann der Kol-

lege Schnotz und der Kollege Krahl abgeräumt haben. Deswegen kann ich nur nach 

dem Motto verfahren, es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Es 

geht heute um die Änderung des Gesundheitsdienstgesetzes, welches die rechtliche 
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Grundlage für Aufgaben und Tätigkeiten des öffentlichen Gesundheitsdienstes – ÖGD 

– darstellt. Es regelt die Aufgabenstruktur der Gesundheitsämter bzw. der entspre-

chenden Fachabteilungen in den Städten und Landkreisen. Es regelt die Definition 

von Mindeststandards und Mindestausstattung, die Fragen der örtlichen und sachli-

chen Zuständigkeit. Ich bin auf insgesamt zehn Punkte gekommen, werde aber nicht 

auf alle eingehen. Ein Punkt sind sicherlich die Gesundheitsregionen plus.

Als ich im Jahre 2015 als stellvertretender Landrat, damals noch unter Ministerin 

Huml, den Förderbescheid abholen durfte, habe ich mich gefragt, ob das was wird mit 

den Gesundheitsregionen plus. Ich muss festhalten, dass es für uns im Landkreis Mil-

tenberg wirklich ein Segen war wie für fast alle Landkreise und kreisfreien Städte. Es 

war gut, dass man die verschiedenen Akteure zusammengebracht hat – Ärzte, Men-

schen aus der Pflege, dem Rettungsdienst oder der Nachbarschaftshilfe. Es war be-

merkenswert, dass sich teilweise Ärzte, die nur wenige Meter voneinander entfernt 

praktiziert haben, noch nie persönlich getroffen haben. Über die Gesundheitsregio-

nen plus sind sie zusammengekommen. Das sollten wir unbedingt weiterführen.

Der Kollege Krahl hat schon die Odenwald-Allianz angesprochen. Wir müssen darauf 

achten, dass wir die Allianzen unterstützen und in die Gesundheitsregionen einbinden. 

Das ist eine wichtige Sache.

Heute haben wir schon über die notwendigen Sprachkenntnisse gesprochen, wenn 

man in die Schule kommt. Unter Punkt zwei geht es um die Logopädie. Ich glaube, es 

ist ganz wichtig, dass die Logopäden gestärkt und ihre Einsätze ausgebaut werden. 

Gerade unsere Logopäden leisten wirklich tolle Arbeit. Bei Kindern können kleine 

Sprachstörungen noch vor Schuleintritt behoben werden. Ich möchte alle anderen Be-

rufe, die ebenfalls unter diesem Punkt gefördert werden sollen, nicht vergessen.

Heute Morgen hatten wir am Rande des Plenums ein Gespräch mit dem Verband der 

Hebammen in Bayern. Ich freue mich, dass es nun die Möglichkeit der Ausbildung an 

den Hochschulen gibt. Ich hätte aber nichts dagegen, wenn das noch ein bisschen 
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länger geht. Deshalb soll die Regelung bis Dezember 2027 verlängert werden, sodass 

wir diese Ausbildung parallel ermöglichen können.Sie haben mir einen Ordner "Auf 

den Anfang kommt es an" in die Hand gedrückt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, unse-

re Hebammen zu unterstützen.

Ich wurde auch da wieder gebeten. Wir FREIE WÄHLER haben unterstützt. Mit der 

CSU haben wir immer wieder den Hebammenbonus gefordert. Den gibt es. Es gibt die 

Niederlassungsprämie. Den Hebammen sind auch die Fördersäulen 1 und 2 ganz 

wichtig. Ich bitte, dass wir gemeinsam auch daran immer denken. Die Gesundheitsmi-

nisterin hat das mit Sicherheit auch auf dem Schirm.

Ich überspringe jetzt ein paar Punkte, weil ich glaube, ein Punkt ist noch gar nicht ge-

nannt worden. Es gibt auch noch die Regelung der tierärztlichen Notdienstversorgung. 

Das wird manchmal vergessen. Es ist bei uns auf dem Lande aber auch ganz wichtig, 

dass wir genügend Tierärzte haben, sodass wir dann auch für den tierärztlichen Not-

dienst Menschen haben, die sich bereit erklären, da einzuspringen, und dass wir hier 

auch eine flächendeckende Versorgung haben. Das ist dem Patienten- und Pflege-

beauftragten, der Hobbygeflügelzüchter ist, natürlich ganz wichtig, dass auch unsere 

Tiere gut versorgt sind.

Zum Thema Landarztquote: Ein Segen! Wir konnten im letzten Jahr 440 Landärztin-

nen und Landärzte gewinnen. Es ist dringend erforderlich, das jetzt auch auf die Kin-

der- und Jugendmedizin auszuweiten. Ich kenne es aus dem Landkreis Miltenberg. Es 

gibt bei uns in Bayern insgesamt sechs Regionen, in denen wir einfach unterversorgt 

sind, wo wir dringend junge Leute brauchen, die Kinder- oder Jugendmedizin studie-

ren wollen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir können auch das 

hier einbringen.

Krankenhausreform: Ich habe mir die ganze Geschichte des Krankenhausreformge-

setzes mal angeschaut. Vielleicht sehe ich es zu negativ. Ich glaube aber, es ist drin-

gend erforderlich, dass wir da auch die Möglichkeit haben, diese Rechtsverordnung 
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auf nachgeordnete Behörden zu übertragen. Ich glaube, unsere Krankenhäuser haben 

da demnächst noch mehr zu tun als ohnehin. Dennoch bleiben wir alle am Ball und 

hoffen, dass wir unser Gesundheitssystem weiterhin stärken können. Wenn wir dann 

später noch über die Pflege reden, dann freue ich mich auch da schon auf einen viel-

fältigen Austausch. Ich hoffe, dass wir dieses Gesetz dann auch im Ausschuss weiter 

begleiten können.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächste Rednerin ist die Kollegin Ruth 

Waldmann von der SPD-Fraktion. Bitte schön.

Ruth Waldmann (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und Kol-

legen! Hier werden jetzt also Rechtsvorschriften angepasst. Das ist notwendig. Das ist 

auch ganz einfach gesetzestechnisches Handwerk, um das es hier geht, sodass sich 

einem eigentlich nicht ganz erschließt, warum man unbedingt bei der Ersten Lesung 

einen Aufruf mit zahlreichen Redebeiträgen machen musste. Wenn ich das aber rich-

tig verstanden habe, dann war das auch gar nicht Ihr sehnlichster Wunsch, sondern es 

war eine andere Fraktion, die das unbedingt haben wollte. Okay, dann ist das so.

Im Einzelnen sind wir für eine Stärkung der sogenannten Gesundheitsregionen plus. 

Das ist gut. Es ist auch sinnvoll, für die Berufe in der Logopädie und in der Physiothe-

rapie eine hochschulische Ausbildung zu regeln. Aber hier sollen jetzt eigentlich bloß 

die Modellstudiengänge weitergeführt werden. Um mehr geht es jetzt gar nicht.

Bei der Hebammenausbildung geht es eigentlich auch nur darum, dass Übergangsre-

gelungen verlängert werden. Das ist jetzt auch nicht das ganz große Ding.

Bei den medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen entfällt die unsinnige Vor-

schrift, dass Notfallinterventionen nur in den statt durch die Einrichtungen erfolgen 

konnten.
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Bei den Heilberufen tut sich etwas. Wir freuen uns da auch schon auf die intensivere 

Detailbefassung in den Ausschüssen. Interessant ist beim Vollzug der Krankenhausre-

form auch, dass Sie sich schon darauf einstellen, dass Zuständigkeiten auf nachgela-

gerte Behörden verlagert werden können. Offenbar stellt sich die Staatsregierung ja 

doch schon auf eine Krankenhausreform ein. Das ist natürlich löblich.

Um das abzukürzen: Wir gehen das – wie immer – in den Ausschüssen genauer durch 

und werden uns dann auch wie immer hier zu einer Zweiten Lesung sehen. Bis dahin 

wünsche ich uns allen gute Beratungen.

(Beifall bei der SPD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen lie-

gen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf 

dem Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Prävention als federführendem Ausschuss 

zu überweisen. Erhebt sich Widerspruch? – Dem ist nicht so. Dann ist das so be-

schlossen.

Bevor wir in der Tagesordnung fortfahren, gebe ich bekannt, dass die AfD-Fraktion als 

neues Mitglied des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden den Abgeordneten 

Daniel Halemba anstelle des Abgeordneten Dieter Arnold mit Wirkung vom heutigen 

Tag benannt hat.
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